
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/11/26 2ZR95/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1952

Norm

VersVG §43

Rechtssatz

Der Schadenregulierungsangestellte eines Versicherungsunternehmens ist nur dann befugt, in Vertretung des

Versicherers bereits endgültig Abmachungen über die vom Versicherer zu zahlende Entschädigung zu tre en, wenn

ihm vom Versicherer hierfür eine Vollmacht besonders erteilt ist.

Veröff: VersR 1953,13

Schlagworte

*D*
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